


I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan Nr. 8/68 

durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 

Der Plan erfaßt die Holsterhauser Straße von Gebhardtstraße 
bis Robert-Koch-Straße und die Hufelandstraße von Holster- 
hauser Straße bis Virchowstraße sowie die Besitzungen Holster- 
hauser Straße Haus Nr. 158 bis Nr. 172, Gebhardtstraße 43, 
Kaulbachstraße Haus Nr. 3 U. 5, den Bereich zwischen Rembrandt- 
straße, Melanchthonstraße, Rubenstraße, Robert-Koch-Straße 
und Hufelandstraße, die Besitzungen Hufelandstraße Haus iJr. 2 
bis Nr. 54 und Haus Nr. 15 bis Nr. 53, Pettenkoferstraße 
Haus Nr. 42,Ladenspelder Straße Haus Nr. 83 U. 85, Billroth-
stralje Haus Nr. 31, 33, 36 U. 38, Cranachstraße Haus Nr. 75 
und Jennerstraße Haus Nr. 2 U. 4. 

11. Allgemeines 


Der innerstädtische Verkehrsstraßenring (Landstraße 581) im 
Zuge der Schwanenbusch-, Huttrop-, Töpfer-, Eleonora-, Müller- 
Breslau-, Franziska-, Martinstraße, Haumannplatz, Hufeland-, 
Kaulbach-, Hausacker-, Leipziger-, Oncken- und Hirtsieferstraße 
verbindet bzw. kreuzt in seinem Verlauf mehrere Bundes- und 
Landstraßen. Dadurch hat dieser Straßenzug - neben dem Verkehr 
zwischen den anliegenden Stadtteilen - auch einen Anteil des 
überörtlichen Verkehrs aufzunehmen. Entsprechend diesen An-
forderungen konnten Teilabschnitte bereits ausgebaut werden. 
Mit der jetzt beabsichtigten Verbreiterung der HufelandstraBe 
wird ein weiterer Engpaß im Verlauf der L 581 beseitigt. In Ver-
bindung damit muß auch der Ausbau des Kreuzungsbereiches 
~ufelandstraße/Kaulbachstraße/Ho1sterhauserStraße erfolgen, 
Es ist vorgesehen, die Straßenbahn - von der Zweigertstraße 
kommend - in der Hufelandstraße bis zur Haltestelle Krankenan-
stalten auf eigenem Bahnkörper zu führen. Auch in der Holster- 
hauser Straße ist die Weiterführung des eigenen Bahnkörpers der 
Straßenbahn aus Richtung Margarethenhöhe bis zur Rubensstraße 
vorgesehen. 
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111. Bodenordnende und sonstige Piaßnahmen 


Sollte sich der zur Verwirlilichung des Bebauungsplznes 

erforderliche Grunderwerb nicht auf freiwilliger Basis 

durchführen lassen, ist gegebenenfalls beabsichtigt, von 

der im fünften Teil des Bundesbaugesetzes adgeführten 

Möglichkeit der Enteignung Gebrauch zu machen. 


IV. Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes sowie den 

Ausbau der Holsterhauser Straße/Hufelandstraße von Gebhardt- 

straße bis Cranachstraße, voraussichtlich entstehenden 

Kosten vrurden ÜberschlZglich ermittelt und betragen für 


Bodenordnung: 

Tiefbau Straßen: 

Tiefbau Kanal: 

Gürtnerische Gestaltung: 


An den Kosten (Bodenordnung U. Tiefbau) für den Ausbau der 

Hufelandstraße (L 581) beteiligen sich der Bund und das 

Land NW nach den bisher geltenden Richtlinien mit insgesamt 

80 % 2.goo.000,-- DM. 

Der verbleibende Kostenanteil der Stadt beträgt voraussicht- 

lich 830.000,-- DM. 


V. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 


Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 8/68 gelten die 

ihm entgegenstehenden f &er getroffenen Festsetzungen als 

aufgehoben. Insbesondere treten außer Kraft die in 

dem Bebauungsplan "Hufelandstraße/Ladenspelderstral3e, 

I. Änderung" vom 4.November 1963 (Nr. 236) und 




der "Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Abstufung 


und Regelung der Bebauung (Baustufenordnung) und die 


Vorgartengestaltung an Hauptverkehrsstraßen für das Gebiet 

der Stadt Essen" 


getroffenen Festsetzungen. 


Essen, den28.August 1968 
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